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PRl\S�� DES 

VERFASSUNGS()ERICHTSHOFES 
1010 Wien, Judenplatz 11 

G2 2300/18-Präs/86 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 W i e n 

Der Verfassungsgerichtshof übermittelt anbei 25 Ausfertigungen 

der Stellungnahme, die er zu dem mit Note des Bundeskanzler­

amtes vom 3. Juli 1986, 21. 601.861/7-V/l /86, versendeten Ent­

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 

durch Bestimmungen über Verwaltungsstrafbehörden ergänzt wird, 

u.e. abgibt. 

Beilagen 

Wien, am 21. Oktober 1986 

Der Präs iden t: 

Dr. A d a m 0 v i c h  
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u PRKSIDIUM DES 
VERFASSUNGSGERICHTSHOFES 

1010 Wien, Judenplatz 11 

Z 2300/18-Präs/86 

n das 

undeskanzleramt-Verfassungsdienst 

allhausplatz 2 
014 W i e n 

u GZ 601.861/7-V/1/86 
om 3. Juli 1986 

r Verfassungsgerichtshof nimmt zu dem mit der oben bezeichne­

n do. Note versendeten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

s Bundes-Verfassungsgesetz durch Bestimmungen über Verwal­

ngsstrafbehörden ergänzt wird, wie folgt Stellung: 

r Verfassungsgerichtshof beschränkt seine Stellungnahme ent­

s rechend seiner ständigen Praxis auf die Teile des Entwurfes, 

e seinen Wirkungsbereich unmittelbar berühren. Daher wird 

ine Stellungnahme zur Grundkonzeption des Entwurfes abge­

ben, insbesondere auch nicht zur Frage seiner Vereinbarkeit 

m t der EMRK. 

Art. I Z 2 und 3 

N ch diesen Entwurfsbestimmungen sind von der Zuständigkeit 

d s Verwaltungsgerichtshofes und/oder Verfassungsgerichtshofes 

An elegenheiten ausgenommen, "über die die Entscheidung einer 

Verwaltungsstrafbehörde gemäß Art. 107B-VG (in der Fassung 
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des Entwurfes) zusteht, wenn dies für die Fälle, in denen nur eine 

Geldstrafe verhängt wurde, vom Gesetz vorgesehen ist." 

Begründet wird diese Regelung in den Erläuterungen u.a. mit der 

Entlastung der Gerichtsh6fe 6ffentlichen �echts im Bereich der 

Kontrolle von Verwaltungsstrafverfahren. 

Der Verfassungsgerichtshof hält den vorgeschlagenen Weg nicht für 

gangbar. Er rührt an die Substanz des rechtsstaatlichen Prinzips, 

indem er den einfachen Gesetzgeber ermächtigt, die Zuständigkeit 

des Verfassungsgerichtshofes für Verwaltungsstrafsachen auszu­

schließen. Damit schließt der einfache Gesetzgeber die Zuständig­

keit jenes Organs aus, das gegebenenfalls über die Verfassungs­

mäßigkeit der von ihm gesetzten Akte zu befinden hätte. Für eine 

solche Regelung gibt es in der 6sterreichischen Verfassungsordnung 

kein Beispiel; sie ist aus grundsätzlichen Erwägungen abzulehnen, 

weil sie eine ganz entscheidende Verschlechterung des Rechts­

schutzes bedeutet. 

Der vorgesehene Ausschluß einer Kompetenz des Verfassungsgerichts­

hofes in Verwaltungsstrafsachen k6nnte nur mit seiner Überlastung 

begründet werden, wie dies die Erläuterungen auch tatsächlich 

unternehmen. Zu diesem Zweck genügt aber die M6glichkeit der Ab­

lehnung von Beschwerden. Der Verfassungsgerichtshof meint daher, 

daß seine Zuständigkeit in Verwaltungsstrafsachen aufrecht blei­

ben sollte, daß ihm aber auch hier das Recht gewahrt bleiben 

sollte, Beschwerden unter den sonst maßgebenden Voraussetzungen 

(Art. 144 Abs. 2 B-VG) abzulehnen. 

Nach der Konstruktion des Entwurfes besteht die M6glichkeit, die 

Beschwerde nur an einen der beiden Gerichtsh6fe 6ffentlichen 

Rechts auszuschließen. Es wäre also denkbar, für bestimmte An­

gelegenheiten die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof aus­

zuschließen, die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof aber 

offen zu lassen. Solche Beschwerden k6nnte der Verfassungsge­

richtshof angesichts des geltenden Wortlautes des Art. 144 Abs. 2 
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B-VG auch dann nicht ablehnen, wenn sie offensichtlich völlig aus­

sichtslos sind. Das Fehlen einer Ablehnungsmöglichkeit für den 

Verfassungsgerichtshof wäre umso unverständlicher, wenn man be­

denkt, daß Grundlage seiner Entscheidung im vorliegenden Zusammen­

hang in Zukunft Akte von Tribunalen sein sollen. 

Die allenfalls denkbare Schaffung eines Antragsrechtes der neuen 

Verwaltungsstrafbehörden im Normenprüfungsverfahren würde nach 

Ansicht des Verfassungsgerichtshofes kein ausreichendes Korrektiv 

für die dargestellten Bedenken bilden. 

Schließlich sei noch bemerkt, daß die Wendung "in denen nur eine 

Geldstrafe verhängt wurde" es offenläßt, ob die Fälle erfaßt sind, 

in denen neben einer Geldstrafe auch eine Ersatzarreststrafe ver­

hängt wurde (§ 16 Abs. 1 VStG 1950) . 

25 Ausfertigungen der vorstehenden Stellungnahme werden u.e. dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

der ,�u3fertigung: 

Wien, am 21. Oktober 1986 

Der Präsident: 

Dr. A d a m 0 v i c h  
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